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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 2. und 3. April 2022 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst  
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 2. und 3. April 2022 unter 
Telefon 08321/88004. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 2. April 2022: Iller Apotheke, Blaichach,  
Ettensberger Str. 1a, Telefon 08321/5099
am 3. April 2022: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644

Oberstaufen:
am 2. April 2022: Hummel’sche Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Hauptstraße 4, Telefon 08387/1043
am 3. April 2022: Berg-Apotheke, Lindenberg, 
Bahnhofstraße 2 a, Telefon 08381/3404

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 2. April 2022: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried, 
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 3. April 2022: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Straße 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 2. April 2022: Kastanien-Apotheke am Forum, 
Bahnhofstraße 42, Telefon 0831/26342
am 3. April 2022: Kronen-Apotheke,  
Kronenstraße 31, Telefon 0831/22934

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 17.03.2022 (Bpl.
Nr. 1366/21) Sozial-Wirtschaftswerk des Landkreises Oberallgäu, Woh-
nungsbau GmbH, Grüntenstraße 43 a, 87527 Sonthofen, Neubau eines 
Reihenhauses (RH02) Dammweg  in Sonthofen (Fl.Nr. 1192/69), Gemar-
kung Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung einer Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Carolin Brandner

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen , eingesehen 
werden.

Carolin Brandner 74

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 18.03.2022 (Bpl.
Nr. 1367/21), Sozial-Wirtschafts-Werk, des Landkreises Oberallgäu 
Wohnungsbau GmbH, Grüntenstraße 43 a, 87527 Sonthofen, Neubau von  
3 Fertiggaragen und einem Fahrradunterstand Dammweg in Sonthofen, 
(Fl.Nr. 1192/69), Gemarkung Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung einer Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Carolin Brandner

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 316, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, eingesehen 
werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 17.03.2022 (Bpl.Nr. 
1370/21) Sozial-Wirtschafts-Werk, des Landkreises Oberallgäu Woh-
nungsbau GmbH, Grüntenstraße 43 a, 87527 Sonthofen, Neubau eines 
Reihenhauses (RH01) Dammweg  in Sonthofen (Fl.Nr. 1192/69), Gemar-
kung Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung einer Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Carolin Brandner

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, eingesehen 
werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 18.03.2022 (Bpl.Nr. 
1375/21) Sozial-Wirtschafts-Werk, des Landkreises Oberallgäu Woh-
nungsbau GmbH, Grüntenstraße 43 a, 87527 Sonthofen, Neubau eines 
Reihenhauses (RH 03) Dammweg  in Sonthofen (Fl.Nr. 1192/69), Gemar-
kung Sonthofen, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung einer Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Carolin Brandner

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, eingesehen 
werden.
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Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze;
Teilverlegung des Durchlasses am Kulturgraben in Seifen im Zusam-
menhang mit der Betriebserweiterung Rinderle, Immenstadt

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Rinderle Objekt & Form beantragte beim Landratsamt Oberall-

gäu mit Antrag vom 21.12.2021 die Genehmigung für die Teilverlegung 
des Durchlasses am Kulturgraben und Errichtung einer Flutmulde auf 
den Grundstücken Flur Nr. 677/1 und 672, Gemarkung Stein im Allgäu, 
Gemeinde Immenstadt. 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. Art. 
68 BayWG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.
Es ist die Errichtung einer Lagerhalle auf den Grundstücken Flur Nr. 
677/1 und 672, Gemarkung Stein im Allgäu, geplant. Diese Halle dient der 
Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma Rinderle. Unter der geplanten 
Halle verläuft der „Kulturgraben“, welcher in diesem Bereich verrohrt ist. 
Eine Überbauung dieser Verrohrung ist nicht zulässig. 

Des Weiteren liegt das Vorhaben teilweise im faktischen Überschwem-
mungsgebiet des Kulturgraben und des Walterstobelbaches. Hierzu gab 
es eine entsprechende Hochwasserschutzmaßnahme („Binnenpolder Sei-
fen-Süd“, Az.: 31-641/10-14/11 des Landratsamtes Oberallgäu). Diese 
Genehmigung wurde mit Bescheid vom 16.06.2021 im Rahmen der Er-
schließung des Gewerbegebiets Seifen West II ergänzt. 

Aufgrund der genannten Voraussetzungen sind folgende Hauptmaßnah-
men geplant:

– Verlegung der bestehenden Verrohrung
– Errichtung einer 7 Meter breiten Flutmulde 

Die Verrohrung schließt aus Südwesten kommend an den bereits vorhan-
denen Zwischenschacht an. Die Leitung wird dann westlich bzw. nördlich 
an der geplanten Lagerhalle vorbei geführt. Am Ende der Verrohrung 
wird zum Anschluss an die weiterführende Rohrleitung ein zusätzlicher 
Anschlussschacht hergestellt. Die Bestandsrohrleitung wird ausgebaut 
bzw. verdämmt. Die Maßnahme erstreckt sich über eine Strecke von ca. 
50 Metern und wird mit einem Stahlbetonrohr mit Durchmesser DN 1000 
durchgeführt. 

Die Flutmulde soll westlich der Lagerhalle errichtet werden. Sie wird 
gegenüber dem Bestandsgelände 20 cm tiefer ausgebildet und soll eine 
Breite von 7 Metern aufweisen. Dadurch sollen die Auswirkungen des 
geplanten Hallenbaus auf das Abfluss- und Rückhaltegeschehen im Hoch-
wasserfall weitestgehend ausgeglichen werden. 

Zur besseren Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens, auf die nach 
dem UVPG genannten Schutzgüter, wurde ein entsprechendes Gutach-
ten mit Prüfkatalog zur Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der 
UVP-Pflicht durchgeführt (Frau Dipl. Ing. FH Miriam Puscher vom 
22.12.2021).

Das Vorhaben liegt außerhalb von Schutzgebieten oder Biotopen nach 
BNatSchG bzw. Bay-NatSchG. Für den Neubau muss 175 m² junger bis 
mittelalter Gehölzbestand, bestehend aus überwiegend Fichten, Ahorn und 
Haselnuss, gefällt werden. Diese Gehölzgruppe entspricht dem Biotoptyp 
B312. Ein entsprechender Ausgleich hierfür ist geplant und Voraussetzung 
für die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung. Sonst ist der Ein-
griffsbereich faunistisch wenig relevant. Das Retentionsvolumen aufgrund 
der Lage im Überschwemmungsgebiet kann durch geeignete Maßnahmen 
erhalten bleiben. 

Abschließend lässt sich sagen, dass das Vorhaben in einem durch beste-
hende Gewerbegebiete vorbelasteten Raum geplant ist. Die naturschutz-
fachliche Wertigkeit des Eingriffbereichs ist gering. Durch die Baumaß-
nahme potentiell ausgelöste Konflikte können durch Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. Das Vorhaben kann daher als 
„nicht erheblich“ im Sinne des UVPG eingestuft werden. Auswirkungen 
auf die Schutzgüter nach dem UVPG können nicht bzw. nur in geringem 
Ausmaß erkannt werden. Die geringen Auswirkungen werden durch die 
geplanten Maßnahmen minimal gehalten und ausgeglichen.  

Nach Auffassung des Fachgutachters und des Landratsamtes Oberallgäu 
verspricht die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine 
zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprü-
fung notwendig.

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Justin Martin 78

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 25. März 2022, Az.: SG52/SF/Mi/OA-Z3477; Landkreis 
Bürgerservice, Frau Miersch, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. 
E.05, Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, E-Mail: buerger-
service@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Jurcevic Mari-
ja, geb.: 26.12.1994 in Nova Bila, zuletzt wohnhaft in: An der Bundesstra-
ße 18, 87509 Immenstadt, Fahrgestellnummer: WAUZZZ8DZTA012577, 
amtl. Kennz.: OA-Z3477

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 25. März 
2022, Az. SG52/SF/Mi/OA-Z3477, gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbekannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt.
Der Bescheid vom 23.03.2022, Az. SG52/SF/Mi/OA-Z3477, liegt bei 
der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 
2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

gez.: Miersch, Verwaltungsangestellte 79

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 24.03.2022 (Bpl.
Nr. 0135/22) eine Erweiterung Kunstrasenplatz Kalzhofer Straße 55/57 
in Oberstaufen (Fl.Nr. 1657), Gemarkung Oberstaufen, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-

formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Julia Thönnes

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
beim Markt Oberstaufen, 87534 Oberstaufen, Schloßstraße 8 eingesehen 
werden.
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 23.03.2022 (Bpl.
Nr. 0501/21) Wasserversorgung Oberstdorf GmbH, Nebelhornstraße 51, 
87561 Oberstdorf, Neubau eines Trinkwasser-Hochbehälter Kühberg 
Am Kühberg in Oberstdorf (Fl.Nr. 2865/135), Gemarkung Oberstdorf, 
bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Stefan Imhof

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Markgemeinde Oberstdorf, eingesehen werden.

Stefan Imhof 83

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 24.03.2022 (Bpl.
Nr. 1293/21), Aufstockung einer Lagerhalle zum Wohnbau Tannenweg 5  
in Altusried (Fl.Nr. 148/44), Gemarkung Altusried, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Julia Thönnes

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und beim Markt Altusried, Rathausplatz 1, 87452 Altusried eingesehen 
werden.

Julia Thönnes 84
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Sonthofen, den 29. März 2022
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu 

Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung zur 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Klinik-Erweiterung“

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 24.03.2022 den Entwurf zur 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Klinik-Erweiterung“ mit Begründung jeweils in der Fas-
sung vom 11.03.2022 gebilligt und für die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

Das Plangebiet befindet sich im Nordosten der Stadt Immenstadt i. Allgäu 
zwischen „Iller“ und „Hochrainebach“. Ein Teilbereich liegt nordöstlich 
der Klinik Immenstadt, der zweite Teilbereich nördlich des „Auwald-
Sportzentrums“, westlich des „Auwaldsees“. Die räumlichen Änderungs-
bereiche sind im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 11.03.2022 und 
die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 06.04.2022 
bis 11.05.2022 im Rathaus der Stadt Immenstadt i. Allgäu (Kirchplatz 
7, 87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 309 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (Hinweis: Die all-
gemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Mo. bis Fr. von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr, Mo., Di., Do., von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Mi. von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während 
gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.) 

Bei Einsichtnahme im Rathaus bitten wir folgendes zu beachten: Kom-
men Sie nur in Begleitung von Personen ihres eigenen Haushaltes. Beim 
Betreten des Rathauses muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
Auf das Einhalten eines Mindestabstands von 1,50 m zu anderen Personen 
die Einsicht nehmen, ist zu achten.

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung 
in der Fassung vom 11.03.2022 und den nach Einschätzung der Stadt 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
unter folgender Adresse im Internet eingesehen werden:
https://www.stadt-immenstadt.de/wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-pla-
nen/oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligungen/
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Begründung zum 
Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt. 
Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und wer-
den mit ausgelegt: 
–  Umweltbericht in der Fassung vom 11.03.2022 (Ausführungen zu den 

Themen: Beschreibung der Ziele des Umweltschutzes aus anderen 
Planungen, die sich auf den Planbereich beziehen (Regionalplan; 
Flächennutzungsplan; Natura 2000-Gebiete; weitere Schutzgebiete/Bio-
tope, Biotopverbund); Beschreibung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf der Grundlage der Umweltprüfung; darin die Bestands-
aufnahme sowie Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Nicht-Durchführung bzw. Durchführung der Planung und deren 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Lebensräume; 
Biologische Vielfalt; Boden, Geologie und Fläche; Wasser; Klima/Luft, 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität; Landschaftsbild; Mensch und 
Kulturgüter sowie eine Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen 
den zuvor genannten Schutzgütern. Bewertung bei Durchführung der 
Planung von Wasserwirtschaft; Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen; Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung; 
eingesetzte Techniken und Stoffe; menschliche Gesundheit, das kul-
turelle Erbe oder die Umwelt; Erneuerbare Energien. Beschreibung 
der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
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Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 1. Änderung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes „Hotel Bühl-Mitte“

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat am 16.12.2021 für das 
Gebiet „Seestraße im Bereich der Konstanzer Ach“ die 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hotel Bühl-Mitte“ in der Fas-sung 
vom 12.11.2021 als Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich 
ist im ab-gebildeten Lageplan dargestellt. 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gem. § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) durch diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein 
Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Oberallgäu war nicht erfor-
derlich, da der Bebauungsplan aus dem gültigen Flä-chennutzungsplan 
entwickelt worden ist.

Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hotel Bühl-
Mitte“ – bestehend aus Planzeichnung, Satzung und Begründung – kann 
ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Bauamt der Stadt Immen-
stadt i. Allgäu (Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 313 
während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Je-dermann 
kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einsehen und über seinen 
Inhalt Auskunft verlangen. 

Zudem soll der in Kraft getretene vorhabenbezogene Bebauungsplan 
mit Begründung im Internet unter https://www.stadt-immenstadt.de/
wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-planen/rechtskraeftige-bebauungsplaene 

und unter https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal eingestellt 
und einsehbar sein.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften des Baugesetzbuches beim Zustandekommen eines Bebau-
ungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, im Falle einer beachtlichen Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-zungsplanes 
(§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen Mängeln des Abwägungs-
vorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beachtlicher Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel 
begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsan-sprüchen innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-gensnach-
teile eingetreten sind, wird hingewiesen.

Immenstadt i. Allgäu, den 24.03.2022

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 82

Einladung
zur 5. Sitzung des Ausschusses für Bauen  

und digitale Infrastruktur des Landkreises Oberallgäu
am Mittwoch, den 06.04.2022 um 14.00 Uhr  

bis vorauss. 16.00 Uhr,  
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Oberallgäu  

in Sonthofen 

nicht öffentlich:
1. …..

öffentlich:
2. Bekanntgaben
3. Information der Straßenmeisterei (Winterdienst 2021/2022)
4. Straßen- und Brückenbauwerksunterhalt 2022
5.  Bericht über laufende Maßnahmen der Kreistiefbauverwaltung 

2022
6.  Behandlung von Anträgen 

Bündnis90/Die Grünen: Antrag auf Umstellung der Landkreis-
fahrzeuge auf E-Mobilität

7. Verschiedenes

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 81
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der Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung. Beschreibung 
anderweitiger Planungsmöglichkeiten und der erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen, die auf Grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten sind. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung 
der Planung 

–  Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenunterrichtung gem. § 4 
Abs. 1 BauGB im Juni/Juli 2020 mit umweltbezogenen Informationen 
des Landesamtes für Denkmalpflege (zum Umgang mit zu Tage tre-
tenden Bodendenkmälern), des Landratsamtes Oberallgäu (zum Schutz 
der biotopkartierten Bereiche, Beurteilung des Waldrests im Ände-
rungsbereich, Durchführung artenschutzrechtlicher Untersuchungen an 
den vorhandenen Gebäuden und Erarbeitung eines Umweltberichts), 
des Landratsamtes Oberallgäu, Sachgebiete Immissionsschutz und 
Abfall-/Bodenschutzrecht (zu Schutzansprüchen eines Krankenhauses, 
schädlichen Umwelteinwirkungen an schutzwürdigen Nutzungen, Nut-
zungskonflikt mit dem Betriebsstandort mit einer Brecheranlage öst-
lich der Iller, Brecherbetrieb, Emissionskontingenten, Bestandsschutz, 
Altlastenuntersuchung im Änderungsbereich, Grundwassergefährdung, 
Entsorgung von Aushub und Darstellung als Altlastenverdachtsflä-
che), des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten 
(zum Auwaldrest im Plangebiet, Beschreibung und Bewertung des 
betroffenen Waldes, Rodungserlaubnis, Bedeutung von Auwald in 
übergeordneten Planungen sowie Schwierigkeiten beim Ausgleich) und 
des Wasserwirtschaftsamtes Kempten (zu Altlasten, Wasserversorgung, 
Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Oberflächengewäs-
sern, Hochwasser und Grundwasser)

–  Artenschutzrechtlicher Kurzbericht des Büro Sieber vom 16.11.2020, 
überarbeitet am 11.03.2022 (zum Vorkommen geschützter Tierarten 
innerhalb des Plangebietes und notwendigen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen)

–  Artenschutzrechtliches Fachgutachten zur 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich „Klinik und Auwald-Sportzentrum“ des Büro 

Sieber in der Fassung vom 22.10.2013 (zum Vorkommen geschützter 
Tierarten im Bereich des Auwaldes westlich des Auwaldsees und der 
näheren Umgebung sowie notwendigen artenschutzrechtlichen Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen)

–  Orientierende Schadstoffuntersuchung der _boden & grundwasser~ 
Allgäu GmbH vom 09.01.2020 (zum Vorkommen möglicher Schad-
stoffbelastungen des Bodenmaterials, Durchführung der Untersuchung, 
Schadstoffgehalten der Mischproben, Zuordnung der Auffüllungen in 
Deponieklassen, bodenschutzrechtlichem Handlungsbedarf und Aus-
hubentsorgung) 

–  Schalltechnische Untersuchung im Sinne einer Machbarkeitsuntersu-
chung des Büro Sieber vom 18.12.2020 (zu den Gewerbelärmimmissi-
onen im nördlichen Änderungsteilbereich, den möglichen zukünftigen 
Nutzungen sowie ggf. erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen)

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (per 
E-Mail: s.wolf@immenstadt.de, per Fax oder postalisch) sowie mündlich 
abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben wor-
den sind, können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetztes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Immenstadt i. Allgäu, den 25.03.2022   
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gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 85

 

(nichtmaßstäblicher Lageplan) 
 

Fläche ca. 3,5 ha 

Geltungsbereich 

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu 

Bekanntmachung zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
4a Abs. 3 BauGB zum geänderten Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Grünordnung „Baugebiet Akams“.

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat am 22.07.2021 beschlos-
sen, den bisherigen Aufstellungsbeschluss vom 26.09.2019 für den 
Bebauungsplan mit Grünordnung „Baugebiet Akams“, aufzuheben und 
durch den Aufstellungsbeschluss vom 22.07.2021, auf der Grundlage 
der Novelle des BauGB durch das Baulandmobilisierungsgesetz in der 
Fassung vom 22.06.2021 zu ersetzen.

Am 22.07.2021 hat der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu die erneute 
Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung „Baugebiet Akams“ 
gemäß § 13 b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
27.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b BauGB in einem beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. Der Geltungsbereich umfasst 
ca. 3,5 ha. Die Stadt beabsichtigt mit dem Vorhaben, am südlichen Orts-
rand des Ortsteils Akams, im unmittelbaren Anschluss an den Ortsrand 
und an das bestehende Wohngebiet, verträgliche Erweiterungsflächen für 
Wohnbebauung zu schaffen. 

In seiner Sitzung am 22.07.2021 hat der Gemeinderat den Entwurf des 
Bebauungsplans „Baugebiet Akams“ in der Fassung vom 22.07.2021 
gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 
2 BauGB beschlossen. Die Öffentlichkeit und die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange hatten im Zeitraum vom 04.08.2021 bis 22.09.2021 
Zeit sich zu äußern.

Die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Abwägungs- 
und Beschlussvorschläge wurden in der Sitzung am 24.02.2022 vorge-
tragen und erläutert. In selbiger Sitzung wurden die Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zur Kenntnis genom-
men und entsprechend den Abwägungs- und Beschlussempfehlungen 
beschlossen. Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat anschlie-
ßend den Bebauungsplan als Satzung in der Fassung vom 24.02.2022 
beschlossen. In Folge einer Plankonkretisierung wurde nach dem Sat-
zungsbeschluss nochmals das Erfordernis einer Anpassung der Planungen 
gesehen, weswegen bei der Sitzung am 24.03.2022 der Satzungsbeschluss 
aufgehoben, der Entwurf erneut gebilligt und beschlossen wurde, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut durchzu-
führen. In Folge veränderter Rahmenbedingungen kommt es zu folgenden 
Änderungen und Anpassungen:
– der Konkretisierung der Art der baulichen Nutzung 
–  der Anpassung einzelner Höhenfestsetzungen (ROK) im Zuge konkre-

tisierten Straßenplanung.

Der geänderte Bebauungsplan mit Grünordnung „Baugebiet Akams“ mit 
textlichen Festsetzungen, den Örtlichen Bauvorschriften, der Begrün-
dung und dem zeichnerischen Teil (Planzeichnung) in der Fassung 
vom 24.03.2022 liegt im Rathaus der Stadt Immenstadt i. Allgäu, im 
Verwaltungsgebäude Kirchplatz 7, 2. OG, Zimmer 309, während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Zeitraum vom 06.04.2022 bis einschließlich 
20.04.2022 zu Jedermanns Einsicht öffentlich aus. Diese sind: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Stadtbauamtes während 
der Öffnungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung gerne zur 
Verfügung. 

Zu Zeiten der Corona-Pandemie bitten wir Sie, zur Einsichtnahme die 
Möglichkeiten des Internets zu nutzen und Stellungnahmen möglichst in 
schriftlicher Form (auch per E-Mail unter s.wolf@immenstadt.de) an uns 
zu richten. Es besteht weiterhin die Gelegenheit der Einsichtnahme und 
Abgabe einer Stellungnahme im Bauamt der Stadt Immenstadt.

Beim Betreten des Verwaltungsgebäudes gilt derzeit die 3G-Regelung. 
Das bedeutet, dass Personen nur noch Zutritt erhalten, wenn sie geimpft, 
genesen oder getestet sind. Bitte kommen Sie möglichst nur in Begleitung 
von Personen ihres eigenen Haushaltes. Beim Betreten des Rathauses 
muss ein Mund-Nase-Schutz (FFP2-Maske) getragen werden. Auf das 

Einhalten eines Mindestabstands von 1,50 m zu anderen Personen die 
Einsicht nehmen, ist zu achten. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet unter dem folgenden 
Link veröffentlicht: 
https://www.stadt-immenstadt.de/wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-pla-
nen/oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligungen/
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich (per E-Mail: 
s.wolf@immenstadt.de, per Fax oder postalisch) oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.  

Immenstadt i. Allgäu, den 25.03.2022 

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister  86


